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Botschaft zuhanden der Generalversammlung 
 
 
 

VSEG-Budget 2023 und VSEG-Jahresbeiträge 2024 –  
Genehmigung 
 

Das Budget wird jeweils an der Generalversammlung für das bereits angelaufene Jahr ge-

nehmigt. Die ersten fünf Monate im Geschäftsjahr 2023 haben gezeigt, dass das Arbeits-

volumen des Vorstands und der Geschäftsstelle gegenüber dem Jahr 2022 weiterhin hoch 

ist. Dies ist auf die sehr grosse Geschäftslast (Energiekrise, Ukraine-Krise, Sozialgesetz-

Revisionen, Einführung KiBon, Neue Altersstrategie, Familienergänzende Kinderbetreuungs-

konzeption, ca. fünf laufende Gesetzesrevisionen etc. etc.) zurückzuführen. 

 

Im Speziellen ist jedoch für das Budget 2023 zu erwähnen, dass der eigentliche ordentliche 

Geschäftsbetrieb – im Vergleich mit dem Investitionsjahr 2022 (neue Altersstrategie, Einfüh-

rung KiBon-Plattform, Umsetzung IIM-/IIZ Mentoringprogramme) – ohne absehbaren Neuin-

vestitionen vollzogen werden kann. Die nun im Jahr 2022 getätigten Investitionen in neue 

kommunale Aufgaben wie Altersstrategie und KiBon und die damit verbundenen Umset-

zungsaufgaben werden den Vorstand und die Geschäftsstelle weiterhin stark fordern. Eben-

so sind die laufenden Krisen im Bereich der Energie und der Asylsituationen schwierige 

Themen, die ein starkes Engagement des VSEG einverlangen. Im Jahr 2022 konnte auch 

die neue Sozialpräsidienkonferenz gegründet und ins Leben gerufen werden. Die ersten Sit-

zungen zeigen, dass mit diesem neuen Führungsinstrument die Geschäfte im Sozialbereich 

weiter vertieft geprüft und diskutiert werden können. Gleichzeitig sind auch die Bereich stati-

onäre und ambulante Pflege in einer nach wie vor volatilen Entwicklungsphase. Die im Zu-

sammenhang mit der neuen Altersstrategie aufgezeigten Wachstumsraten im Alters- und 

Pflegebereich werden die gemeindeeigenen Institutionen (Altersheime, Spitex) stark heraus-

fordern. 

Mit der Entwicklung und der Aufschaltung der neuen Plattform KiBon sind wir noch nicht 

ganz zufrieden. Der VSEG hat sich im Jahr 2021 dazu entschlossen, den Gemeinden, den 

Kita’s und den Eltern die Plattform zur Verfügung zu stellen. Leider sind aktuell neben den 4 

aufgeschalteten Gemeinden nur etwa 10-15 Gemeinden daran, KiBon zu prüfen und umzu-

setzen. KiBon ist die Antwort auf die vom Kanton beabsichtigte kostspielige Einführung der 

familienergänzenden Kinderbetreuung. Sollten die Gemeinden erst auf den gesetzlichen Auf-

trag warten, wird mit Bestimmtheit eine kostspieligere Lösung zum Tragen kommen. Der 

Kanton will dann die Rahmenbedingungen für die subjektfinanzierte familienexterne Kinder-

betreuung festlegen. 
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Die übrigen Aufwendungen und Erträge werden sich in etwa im selben Rahmen wie im Vor-

jahr bewegen. Das Budget 2023 resultiert mit einem kleinen Aufwandüberschuss von Fr. 

1‘920.00. Gerade das letzte Jahr mit den grossen Investitionen hat gezeigt, dass der VSEG 

in sehr vielen Bereichen Initiant und federführender Projektleiter ist. Dies hat den Vorteil, 

dass die Rahmenbedingungen durch die Gemeinden festgesetzt werden können.  

 

Die direkte Einflussnahme sowie die sehr starke Präsenz der VSEG-Vertretungen in den 

kantonalen Arbeitsgruppen und Fachkommissionen bei praktisch sämtlichen anderen Pro-

jekt- und Gesetzesvorlagen sowie die sonstigen Aufwendungen können mit den aktuellen 

Verbandsbeiträgen von Fr. 1.20 pro Einwohner/in so weiterhin getragen werden. Es ist aber 

anzumerken, dass weitere Grossprojekte wie die Aufgaben- und Finanzierungsentflechtung 

etc. beim VSEG zur Behandlung bzw. Bearbeitung anstehen. 

 

Beschlussesentwurf 

Der VSEG-Vorstand hat das Budget 2023 sowie die Beibehaltung des Mitgliederbeitrags von 

aktuell Fr. 1.20 pro Einwohner/in genehmigt und mit folgendem Beschlussesentwurf zuhan-

den der Generalversammlung verabschiedet: 

 

Der Generalversammlung wird beantragt: 

 

1. Das Budget 2023 ist mit einem ausgewiesenen Aufwandüberschuss von Fr. 1‘920.00 zu 

genehmigen. 

 

2. Der VSEG-Beitrag pro Einwohner/in für das Jahr 2024 ist beizubehalten bzw. auf 

Fr. 1.20 pro Einwohner/in festzulegen. 

 

 

Obergerlafingen, 18. Mai 2023/BLUM 

 

 

VERBAND SOLOTHUNER EINWOHNERGEMEINDEN 

Der Präsident Der Geschäftsführer 
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